
Beitrags- und Gebührensatzung 
 

zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Wildpoldsried  
(BGS-EWS) 

vom 26. Oktober 1991 
 

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Gemeinde 
Wildpoldsried folgende mit Schreiben vom 18.10.1991, Az.: 341-028/632-Ku/Gr/Ge 

rechtsaufsichtlich genehmigte Beitrags- und Gebührensatzung zur  
Entwässerungssatzung: 

 
 

 
§ 1 

Beitragserhebung 
 
Die Gemeinde erhebt zur Deckung 
ihres Aufwandes für die Herstellung 
der Entwässerungseinrichtung für das 
Gebiet des Ortsteils Wildpoldsried 
einen Beitrag. 
 
 

§ 2 
Beitragstatbestand 

 
Der Beitrag wird für bebaute, 
bebaubare oder gewerblich genutzte 
oder gewerblich nutzbare sowie für 
solche Grundstücke und befestigte 
Flächen erhoben, auf denen Abwasser 
anfällt, wenn 
 
1. für sie nach § 4 EWS ein Recht 

zum Anschluss an die Entwässe-
rungseinrichtung besteht. 

 
2. sie an die Entwässerungsein-

richtung tatsächlich angeschlossen 
sind, oder 

 
3. sie aufgrund einer Sonderverein-

barung nach § 7 EWS an die 
Entwässerungseinrichtung ange-
schlossen werden. 

 
 
 
 

 
§ 3 

Entstehen der Beitragsschuld 
 
(1)  Die Beitragsschuld entsteht im 
Falle des 
 
1. § 2 Nr. 1 sobald das Grundstück an 

die Entwässerungseinrichtung an-
geschlossen werden kann. 

 
2. § 2 Nr. 2 sobald das Grundstück an 

die Entwässerungseinrichtung an-
geschlossen ist. 

 
3. § 2 Nr. 3 mit Abschluss der Sonder-

vereinbarung.  
Wenn der in Satz 1 genannte Zeit-
punkt vor dem Inkrafttreten dieser 
Satzung liegt, entsteht die Beitrags-
schuld erst mit Inkrafttreten dieser 
Satzung. 

 
(2)    Wird eine Veränderung der 
Fläche, der Bebauung oder der 
Nutzung des Grundstücks vorge-
nommen, die beitragsrechtliche Aus-
wirkungen hat, entsteht die Beitrags-
schuld mit Abschluss der Maßnahme. 
 
 

§ 4 
Beitragsschuldner 

 
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt 
des Entstehens der Beitragsschuld 



Eigentümer des Grundstücks oder 
Erbbauberechtigter ist. 
 
 
 

§ 5 
Beitragsmaßstab 

 
(1)   Der Beitrag wird nach der Grund-
stückfläche und der Geschossfläche 
der vorhandenen Gebäude berechnet. 
 
(2)  Die Geschossfläche ist nach den 
Außenmaßen der Gebäude in allen 
Geschossen zu ermitteln. Keller und 
Garagen werden mit der vollen Fläche 
herangezogen. Dachgeschosse wer-
den nur herangezogen, soweit sie 
ausgebaut sind. Gebäude oder selb-
ständige Gebäudeteile, die nach der 
Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach 
Schmutzwasserableitung auslösen, 
werden nicht herangezogen; das gilt 
nicht für Geschosse, die tatsächlich 
eine Schmutzwasserableitung haben. 
Balkone, Loggien und Terrassen 
bleiben außer Ansatz, wenn und 
soweit sie über die Gebäude-
fluchtlinien hinausragen. 
 
(3)  Bei Grundstücken, für die eine 
gewerbliche Nutzung ohne Bebauung 
zulässig ist, wird als Geschossfläche 
eine Viertel der Grundstücksfläche in 
Ansatz gebracht; das gleiche gilt, wenn 
auf einem Grundstück die zulässige 
Bebauung im Verhältnis zur gewerb-
lichen Nutzung nur untergeordnete 
Bedeutung hat. 
 
(4)  Bei sonstigen unbebauten Grund-
stücken ist die anzusetzende Ge-
schossfläche nach der in der näheren 
Umgebung vorhandenen Bebauung zu 
ermitteln; anzusetzen ist das durch-
schnittliche Maß der tatsächlichen 
baulichen Ausnutzung der Grund-
stücke in der näheren Umgebung. 
Fehlt es an einer heranziehbaren 
Bebauung, so ist ein Viertel der 

Grundstücksfläche als Geschossfläche 
anzusetzen. 
 
(5)  Wird ein Grundstück vergrößert 
und wurden für diese Flächen noch 
keine Beiträge geleistet, so entsteht 
die Beitragspflicht auch hierfür. Glei-
ches gilt im Falle der Geschoßflächen-
vergrößerung für die zusätzlich ge-
schaffenen Geschossflächen. Gleiches 
gilt für alle sonstigen Veränderungen, 
die nach Absatz 2 für die Beitragsbe-
messung von Bedeutung sind. 
 
(6)  Wird ein unbebautes Grundstück, 
für das ein Beitrag nach Absatz 3 oder 
Absatz 4 festgesetzt worden ist, später 
bebaut, so wird der Beitrag nach Ab-
satz 1 neu berechnet. Dem so ermit-
telten Betrag ist der Betrag gegen-
überzustellen, der sich im Zeitpunkt 
des Entstehens der neu zu berech-
nenden Beitragsschuld (§ 3 Abs. 2) bei 
Ansatz der nach Absatz 3 oder Absatz 
4 berücksichtigten Geschossfläche er-
geben würde. Der Unterschiedsbetrag 
ist nachzuentrichten. Ergibt die Gegen-
überstellung eine Überzahlung, so ist 
für die Berechnung des Erstat-
tungsbetrages auf den Beitragssatz 
abzustellen, nach dem der ursprüng-
liche Beitrag entrichtet wurde. Der 
Erstattungsbetrag ist vom Zeitpunkt 
der Entrichtung des ursprünglichen 
Beitrages an nach § 238 AO zu 
verzinsen. 
 
 

§ 6 
Beitragssatz 

 
Der Beitrag beträgt 
a) pro m² Grundstücksfläche 2,00 

Euro 
b) pro m² Geschossfläche    5,00 Euro 

 
 

 
 
 



§ 7 
Fälligkeit 

 
Der Beitrag wird einen Monat nach 
Zustellung des Beitragsbescheides 
fällig. 
 
 

§ 8 
Erstattung der Kosten für 
Grundstücksanschlüsse 

 
(1)  Der Aufwand für die Herstellung, 
Anschaffung, Verbesserung, Erneue-
rung, Veränderung und Beseitigung 
sowie für die Unterhaltung der 
Grundstücksanschlüsse i. S. des § 3 
EWS ist mit Ausnahme des Aufwands, 
der auf die im öffentlichen Straßen-
grund liegenden Teile der Grund-
stücksanschlüsse entfällt, in der jeweils 
tatsächlich entstandenen Höhe zu 
erstatten. 
Anstelle einer Erstattung nach den 
tatsächlich entstandenen Kosten kön-
nen die Kosten für die Teile der 
Grundstücksanschlüsse, die sich nicht 
im öffentlichen Straßengrund befinden, 
im gegenseitigen Einvernehmen durch 
Vertrag pauschal erstattet werden. 
 
 

§ 9 
Gebührenerhebung 

 
Die Gemeinde erhebt für die Be-
nutzung der Entwässerungseinrichtung 
Grund- und Einleitungsgebühren. 
 
 

§ 10 
Grundgebühr 

(1) Die Grundgebühr wird für jeden 
Wasserzähler erhoben, der für die 
Berechnung  der Einleitungsgebühr 
maßgeblich ist. 
(2)  
a) Die Grundgebühr beträgt für einen 
Zähler mit einem Nenndurchfluss von 
2,5 m³ pro Stunde Euro 70,00/Jahr. 

b) Die Grundgebühr beträgt für einen 
Zähler mit einem Nenndurchfluss von 6 
m³ pro Stunde 84,00/Jahr. 
 
c) Die Grundgebühr beträgt für einen 
Zähler mit einem Nenndurchfluss von 
10 m³ pro Stunde Euro 110,00/Jahr. 
 
d) Die Grundgebühr beträgt für einen 
Zähler mit einem Nenndurchfluss von 
mehr als 10 m³ pro Stunde Euro 
138,00/Jahr. 
 
 

§ 11 
Einleitungsgebühr 

 
(1)  Die Einleitungsgebühr wird nach 
Maßgabe der nachfolgenden Absätze 
nach der Menge der Abwässer 
berechnet, die der Entwässerungsein-
richtung von den angeschlossenen 
Grundstücken zugeführt werden. Die 
Gebühr beträgt 1,72 Euro pro Kubik-
meter Abwasser. 
 
(2)  Als Abwassermenge gelten die 
dem Grundstück aus der Wasserver-
sorgungseinrichtung zugeführten Was-
sermengen, abzüglich der nachweis-
lich auf dem Grundstück verbrauchten 
oder zurückgehaltenen Wassermen-
gen, soweit der Abzug nicht nach Abs. 
3 ausgeschlossen ist. Der Nachweis 
der verbrauchten und der zurückgehal-
tenen Wassermengen obliegt dem 
Gebührenpflichtigen. Bei landwirt-
schaftlichen Betrieben mit Großvieh-
haltung gilt für jedes Stück Großvieh 
eine Wassermenge von 20 m³/Jahr als 
nachgewiesen. Maßgebend ist die im 
Vorjahr durchschnittlich gehaltene 
Viehzahl. Mit Einwilligung des Vieh-
halters kann auf das Ergebnis der 
letzten allgemeinen Viehzählung nach 
dem Viehzählungsgesetz zurückge-
griffen werden, sofern nicht nach-
gewiesen wird, dass es von der im 
Vorjahr durchschnittlich gehaltenen 
Viehzahl abweicht. Die Viehzählung 
darf nicht länger als zwei Jahre vor der 



jeweiligen Abrechnung (§14) stattge-
funden haben. Die Wassermengen 
werden durch Wasserzähler ermittelt. 
Sie sind von der Gemeinde zu 
schätzen, wenn 
 
1. ein Wasserzähler nicht vorhanden 

ist, oder 
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder 

dessen Ablesung nicht ermöglicht 
wird, oder 

3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür 
erheben, daß der Wasserzähler 
den wirklichen Wasserverbrauch 
nicht angibt. 

 
 
(3)  Vom Abzug nach Absatz 2 sind 
ausgeschlossen 
 
a) Wassermengen bis zu 1 m³ 

monatlich, sofern es sich um 
Wasser für laufend wiederkeh-
rende Verwendungszwecke 
handelt, 

b) das hauswirtschaftlich genutzte 
Wasser 

c) das zur Speisung von Hei-
zungsanlagen verbrauchte 
Wasser, 

d) das zur Bewässerung von Gar-
tenflächen verwendete Wasser, 
sofern nicht gärtnerische Nut-
zung zu Erwerbszwecken be-
trieben wird und die Garten-
fläche größer als 800 m² ist. 

 
 

§ 12 
Gebührenzuschläge 

 
Für Abwässer, deren Beseitigung ein-
schließlich der Klärschlammbeseiti-
gung (Beseitigung) Kosten verursacht, 
die die durchschnittlichen Kosten der 
Beseitigung von Hausabwasser um 
mehr als 30 v. H. übersteigen, wird ein 
Zuschlag von 50 v. H. des Kubik-
meterpreises erhoben. Übersteigen 
diese Kosten die durchschnittlichen 
Kosten der Beseitigung von Haus-

abwasser um mehr als 100 v. H., so 
beträgt der Zuschlag 100 v. H. des 
Kubikmeterpreises. 
 
 

§ 13 
Entstehen der Gebührenschuld 
 
(1)  Die Einleitungsgebühr entsteht mit 
jeder Einleitung von Abwasser in die 
Entwässerungseinrichtung. 
 
(2) Die Grundgebührenschuld entsteht 
erstmals mit dem Tag, der auf den 
Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstel-
lung des Anschlusses folgt; die Ge-
meinde teilt dem Gebührenschuldner 
diesen Tag schriftlich mit. Im übrigen 
entsteht die Gebührenschuld mit dem 
Beginn eines jeden Tages in Höhe 
eines Tagesbruchteils der Jahres-
grundgebührenschuld neu. 
 
 

§ 14 
Gebührenschuldner 

 
Gebührenschuldner ist, wer im Zeit-
punkt des Entstehens der Gebühren-
schuld Eigentümer des Grundstücks 
oder ähnlich zur Nutzung des Grund-
stücks dinglich berechtigt ist. Gebüh-
renschuldner ist auch der Inhaber ei-
nes auf dem Grundstück befindlichen 
Betriebs. Mehrere Gebührenschuldner 
sind Gesamtschuldner. 
 
 

§ 15 
Abrechnung, Fälligkeit, 

Vorauszahlung 
 
(1)  Die Einleitung wird jährlich abge-
rechnet. Die Grund- und Einlei-
tungsgebühren werden einen Monat 
nach Zustellung des Gebührenbe-
scheides fällig. 
 
(2)  Auf die Gebührenschuld sind zum 
15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. jedes 



Jahres Vorauszahlungen in Höhe ei-
nes Viertels der Jahresabrechnung des 
Vorjahres zu leisten. Fehlt eine solche 
Vorjahresabrechnung, so setzt die Ge-
meinde die Höhe der Vorauszahlungen 
unter Schätzung der Jahresgesamt-
einleitung fest. 
 

 
§ 16 

Pflichten der Beitrags- und 
Gebührenschuldner 

 
Die Beitrags- und Gebührenschuldner 
sind verpflichtet, der Gemeinde für die 
Höhe der Schuld maßgebliche Verän-
derungen unverzüglich zu melden und 
über den Umfang dieser Verände-
rungen -auf Verlangen auch unter 
Vorlage entsprechender Unterlagen- 
Auskunft zu erteilen. 
 
 

§ 17 
Inkrafttreten 

 
(1)  Diese Satzung tritt eine Woche 
nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 
27.08.1980 außer Kraft. 
 
 
Wildpoldsried, den 26. Oktober 1991 
Gemeinde Wildpoldsried 
 
 
 
gez. 
 
A. Traut 
1. Bürgermeister 
 
 
1. Änderung am 20.Oktober 1993 
2. Änderung am 20. Juni 1994 
3. Änderung am 20. Juli 1994 
4. Änderung am 02. Juli 1998 
5. Änderung am 06. Dezember 2000 
6. Änderung am 15. März 2001 

7. Änderung am 05. Dezember 2002 
8. Änderung am 06. April 2005  
9. Änderung am 03. März 2010 


